
Förderverein der Florianschule e. V. 

Neusser Straße 605 

50737 Köln 

 
 

 
 
Datei: Beleg zum vereinfachten Spendennachweis_V2022_c.docx 

 

 

Beleg zum vereinfachten Spendennachweis 
(nach §50 Abs. EstDV) 

 

Für Spenden bis einschließlich 200,- EUR gilt dieser Beleg zusammen mit dem 

Bareinzahlungsbeleg oder dem Kontoauszug Ihres Kreditinstituts als Spendenbescheinigung 

für das Finanzamt. 

 

Empfänger:  Förderverein der Florianschule e.V. 

IBAN:  DE34 3705 0198 0013 0921 84 

BIC:  COLSDE33XXX 

Institut:  Sparkasse KölnBonn 

 

Der Förderverein der Florianschule e. V., ist wegen Förderung ausschließlich und 

unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken nach Freistellungsbescheid des 

Finanzamtes Köln-Nord, St-Nr. 217/5954/0374, vom 13.07.2022 für den letzten 

Veranlagungszeitraum 2019 - 2021 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes 

von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der 

Gewerbesteuer befreit. 

 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Bildung und Erziehung 

verwendet wird. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


